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1. (1)Auf Antrag eines/einer Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin, eines/einer Arbeitgebers/Arbeitgeberin, eines
Betriebsrates, einer der im jeweiligen Senat der Kommission vertretenen Interessenvertretungen, einer/eines von
Diskriminierung im Sinne des Ill. Teiles, 1. Abschnitt GIBG Betroffenen, auf Antrag des/der Anwalts/Anwaltin (8 3
Abs. 2) oder von Amts wegen hat der damit befasste Senat im Einzelfall zu prufen, ob eine Verletzung des
Gleichbehandlungsgebotes vorliegt.

2. (2)Der/die Arbeitnehmer/in oder die von Diskriminierung im Sinne des IIl. Teiles, 1. Abschnitt GIBG betroffene
Person hat das Recht, sich durch eine Person ihres Vertrauens, insbesondere eine/n Vertreter/in einer
Interessenvertretung oder einer Nichtregierungsorganisation, im Verfahren vor der Kommission vertreten zu
lassen. Der Senat hat auf Antrag des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin oder der von Diskriminierung im Sinne
des lll. Teiles, 1. Abschnitt GIBG betroffenen Person eine/n Vertreter/in einer von dieser Person namhaft
gemachten Nichtregierungsorganisation gemal 14 Abs. 4a beizuziehen. Der Senat hat den/die Arbeitnehmer/in
oder die betroffene Person zugleich mit der Einleitung der jeweiligen Einzelfallprifung Gber dieses Antragsrecht
ausdrucklich zu belehren.

3. (3)Ist der Senat der Auffassung, dass eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes vorliegt, so hat er dem/der
Arbeitgeber/in oder in Fallen in Zusammenhang mit einer sonstigen Diskriminierung in der Arbeitswelt dem/der
fr die Diskriminierung Verantwortlichen oder dem/der fir eine Diskriminierung im Sinne des Ill. Teiles, 1.
Abschnitt des GIBG Verantwortlichen schriftlich einen Vorschlag zur Verwirklichung der Gleichbehandlung zu
Ubermitteln und ihn/sie aufzufordern, die Diskriminierung zu beenden. Fir die Umsetzung des Vorschlags ist eine
Frist von zwei Monaten zu setzen.

4. (4)Wird einem Auftrag nach Abs. 3 nicht entsprochen, so kann jede der im jeweiligen Senat vertretenen
Interessenvertretungen beim zustandigen Arbeitsgericht oder Zivilgericht auf Feststellung der Verletzung des
Gleichbehandlungsgebotes klagen. Der Ablauf der gesetzlichen Verjahrungsfrist sowie kollektivvertraglicher
Verfallfristen wird bis zum Ende des Monats nach Eintritt der Rechtskraft solcher Urteile gehemmt.

5. (5)In einem auf Antrag des/der Anwalts/Anwaltin eingeleiteten Verfahren steht das Klagerecht gemaR Abs. 4 auch
diesem Anwalt/dieser Anwaltin zu, wobei die Klage nur mit Zustimmung des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin
oder der betroffenen Person eingebracht werden darf.

6. (6)Der Senat hat rechtskraftige Gerichtsurteile im Sinne des Abs. 4 und 5, die Verletzungen des
Gleichbehandlungsgebotes feststellen, im vollen Wortlaut, jedoch in anonymisierter Form auf der Website des
Bundeskanzleramtes kostenlos zu verdffentlichen.

7. (7)Einzelfallprifungsergebnisse des Senates sind binnen drei Monaten nach der Beschlussfassung auszufertigen
und zuzustellen. Eine der Ausfertigung vorangehende Information durch die Geschéftsfihrung (8 14 Abs. 5) tber
den Verfahrensausgang beendet die Hemmung der Fristen zur gerichtlichen Geltendmachung (88 15 Abs. 3, 29
Abs. 3 und 38 Abs. 5 GIBG) nicht. Die Einzelfallprifungsergebnisse sind in anonymisierter Form in vollem Wortlaut
auf der Website des Bundeskanzleramtes kostenlos zu veroffentlichen, sofern keine Rickschlisse auf Einzelfalle
gezogen werden kénnen.

In Kraft seit 01.08.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/gkgag/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/gkgag/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/gkgag/paragraf/15
file:///

	§ 12 GKGAG Einzelfallprüfung
	GKGAG - GBK/GAW-Gesetz


